
Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation 
für Aktionäre und Aktionärsvertreter

krones Aktiengesellschaft, Neutraubling
Ordentliche Hauptversammlung der krones AG
am Mittwoch, den 5. Juni 2019, 14.00 Uhr,
in der Stadthalle Neutraubling,
Regensburger Straße 9, 93073 Neutraubling.



Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter
Die KRONES Aktiengesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne 
von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (»DS-GVO«) personenbezogene 
Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktien-
gattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls 
Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten 
Aktionärsvertreters) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutz-
bestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung 
 ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Die KRONES Aktiengesellschaft wird vertreten durch die Mitglieder ihres Vor-
stands Christoph Klenk, Michael Andersen, Thomas Ricker, Markus Tischer und 
Ralf Goldbrunner. Sie erreichen die Gesellschaft unter folgenden Kontaktmög-
lichkeiten:

KRONES Aktiengesellschaft 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling   
Telefon: +49 9401 70-0 
Telefax: +49 9401 70-2488 
E-Mail: info@krones.com

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen 
der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die 
ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die KRONES Akti-
engesellschaft. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre 
und Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teil-
nahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Errei-
chung dieses Zwecks zwingend erforderlichem Maße. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die KRONES Aktiengesellschaft 
 speichert diese personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für den vor-
genannten Zweck erforderlich ist beziehungsweise soweit die Gesellschaft auf-
grund von gesetzlichen Vorgaben berechtigt beziehungsweise verpflichtet ist, 
personenbezogene Daten zu speichern. Für die im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig  
bis zu drei Jahre.

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur sol-
che personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach 
Weisung der Gesellschaft.

Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie Dritten im Zusam-
menhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Insbesondere 
werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung teil-
nehmen, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl und der 
 Besitzart in das gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilnehmer-
verzeichnis der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten können von an-
deren Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der Haupt-
versammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß § 129 Abs. 4 
AktG eingesehen werden. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener 
Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen 
auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlä-
gen von Aktionären wird auf die Erläuterungen in Abschnitt II. 6. verwiesen.
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In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre 
und Aktionärsvertreter von der Gesellschaft Auskunft über ihre personen-
bezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
 Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener 
Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenüber-
tragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen.

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der 
 Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
 geltend machen:

KRONES Aktiengesellschaft 
Datenschutzbeauftragter 
Böhmerwaldstraße 5  
93073 Neutraubling 

oder  
Telefax: +49 9401 70 -3786 

oder  
E- Mail: data.protection@krones.com

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO 
ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bun-
des-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, 
oder des Bundeslandes Bayern, in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

KRONES Aktiengesellschaft 
Datenschutzbeauftragter 
Böhmerwaldstraße 5  
93073 Neutraubling 

oder  
Telefax: +49 9401 70- 3786 

oder  
E- Mail: data.protection@krones.com
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